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Aus den Ratsgeschäften von Wartau 
 
 
 

Sirenentest am Mittwoch, 05. Februar 2025 
 
Am Mittwochnachmittag, 05. Februar 2025, findet in der ganzen Schweiz von 13.30 Uhr bis spätestens 16.00 
Uhr der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen des „Allgemeinen Alarms“ 
und auch jener des „Wasseralarms“ getestet. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. 
Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen „Allgemeiner Alarm“, ein regelmässig auf- 
und absteigender Heulton von einer Minute Dauer, der nach einem Unterbruch von vier Minuten noch einmal 
während einer Minute zu hören ist. Der „Allgemeine Alarm“ wird bis 14.00 Uhr mehrmals getestet. Ab 14.00 
Uhr bis spätestens 16.00 Uhr wird im gefährdeten Gebiet unterhalb von Stauanlagen das Zeichen „Was-
seralarm“ getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Se-
kunden. 
Die Bevölkerung wird um Verständnis für die mit der Sirenenkontrolle verbundenen Unannehmlichkeiten ge-
beten. 

 
 
 

Vereine, Organisationen, Institutionen und Kommissionen; Beiträge und Spenden der 
öffentlichen Hand für das Jahr 2025 
 
Die Politische Gemeinde Wartau richtet jedes Jahr Beiträge und Spenden für verschiedene Vereine, Organi-
sationen, Institutionen und Kommissionen aus. Für das Jahr 2025 werden Beiträge und Spenden in der Höhe 

von Fr. 92‘446.50 ausgerichtet. Der Jugendförderbeitrag an die Vereine über Fr. 40'000.00 wird zusätzlich 
ausgerichtet. Vorbehalten bleibt die Genehmigung an der Bürgerversammlung. 
 
 
 

Baubewilligung im ordentlichen Verfahren 
 
Baugesuch: Thoma-Schlegel Karl u. Tamara, Grünfeldweg 11, Weite 
Bauvorhaben: Erweiterung EFH / Erstellung Terrasse 
Zone: Wohnzone W2 
Standort: Parz.Nr. 3301, Vers.Nr. 2706, Grünfeldweg 11, Weite 
 
 

Baubewilligung im Meldeverfahren 
 
Baugesuch: Atlas Holz AG, Fährhüttenstr. 1, Trübbach 
Bauvorhaben: Umbau Dachkuppel Bürotrakt 
Zone: Gewerbe-Industriezone GI B 
Standort: Parz.Nr. 1207, Vers.Nr. 3178, Fährhüttenstr. 13, Trübbach 
 
 

Baubewilligung im vereinfachten Verfahren 
 
Baugesuch: Raimann-Kühne Herbert u. Magrit, Wolfgartengasse 4, Trübbach 
Bauvorhaben: Dach- und Fassadesanierung / Fensterersatz und neue Fester / Installation Luft-Wärme-
pumpe 
Zone: Dorfkernzone DK3 
Standort: Parz.Nr. 1084, Vers.Nr. 216, 217, Wolfgartengasse 6a, Trübbach 
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Öffentliche Mitwirkung 
 
Vom 27. Januar bis 25. Februar 2025 findet u.a. folgende Mitwirkung statt: 
 
Anpassung Sondernutzungsplan Kieswerk Plattis 
 
Weitere Informationen zu dieser Mitwirkung erhalten Sie unter https://mitwirken-wartau.ch 
 
 
 

Öffentliche Mitwirkung 
 
Vom 31. Januar bis 03. März 2025 findet u.a. folgende Mitwirkung statt: 
 
Burgweg Gemeindestrasse 3. Klasse (G3 Nr. 467) 
 
Weitere Informationen zu dieser Mitwirkung erhalten Sie unter https://mitwirken-wartau.ch 
 
 
 

Individuelle Prämienverbilligung (IPV) Krankenkasse 2025 
 
Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen haben Anrecht auf individuelle Prämienverbilligun-
gen (IPV). Die zu erfüllenden Bedingungen und die Höhe der Vergünstigung sind im kantonalen Recht gere-
gelt. Massgebend für eine Verbilligung sind die persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse. 
 
Anmeldung / Fristen 
Zum Bezug von IPV sind Personen berechtigt, die am 1. Januar 2025 ihren Wohnsitz oder ihren Aufenthalts-
ort im Kanton St.Gallen hatten. Für eine Berechnung sind die persönlichen und familiären Verhältnisse am 1. 
Januar 2025 massgebend. Eine Selbstberechnung ist auf www.svasg.ch/ipv möglich. Das Formular kann ab 
Anfang 2025 online ausgefüllt und abgeschickt werden. 
 
Bitte beachten Sie unbedingt die Einreichefrist per 31. März 2025. Später eingehende Anmeldungen können 
nicht mehr oder nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Ausnahmen bestehen für gesuchstellende Per-
sonen (oder ihre Vertretung), die unverschuldet von der Antragstellung abgehalten worden sind. 
 
Bezügerinnen und Bezügern von Ergänzungsleistungen wird die Prämienverbilligung ohne Anmeldung direkt 
den entsprechenden Krankenversicherern überwiesen und den Prämienrechnungen gutgeschrieben. 
 
Die AHV-Zweigstelle kann Sie auf Wunsch persönlich beraten. Mehr Informationen erhalten Sie auch auf der 
Webseite www.svasg.ch/ipv (mit Erklärvideos), über die Telefonnummer 071 282 61 91. 
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